
Antrag auf Ausstellung eines Internationalen Führerscheins

Geburtsdatum

Familienname

Geburtsname

Sonstige
frühere Namen
Ordens- oder Künst-
lemamen

Vornamen

Wohnsitz mit vollst.

Anschrift

Nebenwohnste

Abw. Wohnsitz in den

lettten 185 Tagen

Staatsangehörigkeit

Geburtsort Doktorgrad

Telefon

Ihre Daten werden
nach Maßgabe des
StVG und der FeV
und unter Beach-

tung des Landesda-
tenschutzgesetzes
bearbeitet

Ich beantrage die Ausstellung eines Internationalen Führerscheins gemäß § 25 a, b FeV nach

Anlage 8c (zu § 25b Abs. 2) der Fahrerlaubnis-Verordnung (Gültigkeit: 1 Jahr) Pariser Abkommen vom 24.04.1926
Vertragsstaaten: Ägypten, Argentinien, Chile, Indien, Irak, Libanon, Mexiko, Sri Lanka, Syrien, Thailand, Türkei

D Anlage 8d (zu § 25b Abs. 3) der Fahrerlaubnis-Verordnung (Gültigkeit: 3 Jahre) Wiener Abkommen vom 08.11 1968
(andere Vertragsstaaten)

Für länderübergreifende Reisen ist ggf. die Ausstellung von beiden Internationalen Führerscheinen erforderlich.

Erforderliche Unterlagen:

1 Lichtbild entsprechend Passverordnung (biometrisch 35 x 45 mm)
• Führerschein (EU-Kartenführerschein erforderlich! Bei Papierführerschein muss vorher umgetauscht werden!)
• Personalausweis/Reisepass

/

Ort, Datum Unterschrift

Führerschein erhalten

am

Unterschrift


